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Aktuelles zu § 2b UStG

§ 2b UStG

• Streichung von § 2 Abs. 3 UStG

- Die jPdöR sind nur im Rahmen ihrer BgA und ihrer land- oder 

forstwirtschaftlichen Betriebe gewerblich oder beruflich tätig. 

• Es gilt daher der Grundsatz des § 2 Abs. 1 UStG

- Grundsatz des Art. 13 MwStSystRL

• Unternehmer ist, wer eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit selbständig 

ausübt… Gewerblich oder beruflich ist jede nachhaltige Tätigkeit zur 

Erzielung von Einnahmen, auch wenn die Absicht, Gewinn zu erzielen, fehlt 

oder eine Personenvereinigung nur gegenüber ihren Mitglieder tätig wird.

• Einführung des § 2b UStG

- § 2b ist als Ausnahmevorschrift konzipiert

- Unter den Voraussetzungen des § 2b UStG besteht keine 

Unternehmereigenschaft

• Anwendung nur auf Umsätze innerhalb des „Hoheitsbereichs“
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Aktuelles zu § 2b UStG
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Aktuelles zu § 2b UStG

Was künftig der Umsatzsteuer unterliegen wird und daraus resultierende Risken:

• Sämtliche auf privatrechtlicher Grundlage erbrachte Leistungen gegen Entgelt (z.B. 

Weihnachtsbaumverkauf, Verkauf von Kopien, Postkarten etc., Verpachtungen, 

Personalgestellungen u.v.m.)

• Tätigkeiten eines BgA unterhalb der Jahresumsatzgrenze von 35.000 EUR (z.B. 

Verkauf von Speisen und Getränke, Einnahmen im Rahmen von Festen, kurzfristige 

Vermietung von Gemeindehäusern/Sälen, etc.)

• Vermögensverwaltende Tätigkeiten (z.B. Überlassung von Grundstücken und 

Gebäuden)

• Annextätigkeiten zu hoheitlichen Tätigkeiten (z.B. Betrieb BHKW)

• Beistandsleistungen, die nicht die Voraussetzungen des § 2b UStG erfüllen (z.B. 

Personalgestellung an andere KdöR)

• Keine vollständige Identifizierung der steuerlich relevanten Einnahmen, laufende Fortentwicklung und 

Beurteilung der steuerlichen Relevanz wird nicht oder nicht korrekt gewährleistet

• Korrekte Verbuchung von Aufwendungen und entsprechende Behandlung des (anteiligen) Vorsteuerabzugs 

bedeutet enormen Aufwand – daraus resultierende Unrichtigkeiten können zu finanzieller Belastung führen
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Aktuelles zu § 2b UStG

Hoheitliche 

Hilfsgeschäfte –

keine Nachhaltigkeit

Verfügung des Bayerischen Landesamt für Steuern vom 10. 

November 2020

• Indizien für eine nachhaltige, steuerbare Leistung sind u.a.:

− Planmäßiges Handeln samt Werbemaßnahmen

− Gewerbliche Motivation und Auftreten am Markt

− Von der Größe der KdöR abhängige Vielzahl an erbrachten 

Umsätzen

Beispiel 1
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Aktuelles zu § 2b UStG

Beispiel 2
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Aktuelles zu § 2b UStG

Weitere Beispiele

Beispiel 3 wohl analog anwendbar bei Kostenbeteiligung für Beleuchtung Fußgängerüberweg 

oder ähnliche Fälle

→ Voraussetzung: öffentlich-rechtlicher Vertrag
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Aktuelles zu § 2b UStG

Konzessionsabgabe

• Bisherige Rechtsauffassung

- Vermögensverwaltende Tätigkeit, keine Wettbewerbssituation bei der Vergabe, daher nicht steuerbar

• Neue umsatzsteuerliche Einordnung

- Steuerbarkeit aufgrund der Einstufung als privatrechtlicher Vertrag ist gegeben

- Fraglich ist lediglich die Steuerfreiheit oder Steuerpflicht, dazu Schreiben des Bayerischen Landesamt für Steuern vom 

17.05.2021:

◦ Steuerfreiheit, wenn Musterkonzessionsverträge verwendet werden, aber grundsätzlich Einzelfallprüfung erforderlich

◦ Empfehlung: freiwillig als steuerpflichtig behandeln (§ 9 UStG), Vorteil: Vorsteuerabzug aus Vergabeverfahren
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Aktuelles zu § 2b UStG

Personalüberlassungen und Dienstleistungen, insbesondere an andere jPdöR

• Umsatzsteuerbarkeit und Umsatzsteuerpflicht wird nur in wenigen Ausnahmefällen zu vermeiden 

sein

• Steuerbefreiung für Personenzusammenschlüsse nach § 4 Nr. 29 UStG ggf. in manchen Fällen 

anwendbar

Verfügung des Bayerischen Landesamt für Steuern vom 8. Februar 2021

• Allein der objektive Inhalt der Leistung ist entscheidend, nicht die Beweggründe 

staatlichen Handelns

− Überlassung von Personal begründet daher grundsätzlich eine 

Unternehmereigenschaft

• Ausnahmen nur unter Anwendung des § 2b UStG zulässig – Vorliegen einer öffentlich-

rechtlichen Grundlage notwendig und 

− Höhe der Einnahmen aus gleichartigen Tätigkeiten < 17.500 Euro / Jahr 

→ Hausmeister hilft bei Nachbarkommune in Urlaubszeit des dortigen Hausmeisters 

aus

− Privater zwingend steuerbefreit 

→ Hauptsächlich im medizinischen Bereich gegeben

− Gesetzlich vorbehaltene Aufgabe 

→ Gemeinsamer Ordnungsbediensteter, Standesbeamter
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Aktuelles zu § 2b UStG

§ 4 Nr. 29 UStG – Sonstige Leistungen eines Personenzusammenschlusses

• Selbständiger Zusammenschluss

- Privat- aber auch Öffentlich-Rechtliche

• Voraussetzungen für die Mitglieder

- Durchführung von steuerbefreiten oder nichtunternehmerischen 

Tätigkeiten (insbes. hoheitliche Tätigkeiten nach § 2b)

• Unmittelbarer Zusammenhang

- Ausdrücklich nicht umfasst sind Leistungen für mittelbare Zwecke 

(bspw. allg. Verwaltungsleistungen)

• Sonstige Leistungen gegen genaue (Kosten-)Erstattung

- Keine Lieferungen

• Keine Wettbewerbsverzerrung

→ Nur sonstige Leistungen des Personenzusammenschlusses 

sind erfasst

→ Leistungen zwischen zwei Kommunen hingegen nicht

→ BMF-Schreiben wird im Oktober 2021 erwartet
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02
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Beispielhafte Einnahmenübersicht
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Bewertungsfragebogen
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Beispiele – Brandschutz – Brandsicherheitswache 

Brandsicherheitswache = Kann-Aufgabe 

außerhalb der Gefahrenabwehr

→ grds. steuerbar, wenn Einnahmen > 17.500 Euro 

p.a.
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Ausblick auf die weiteren Schritte

Steuerfreiheit / Steuerpflicht

Rechtsgrundlagen prüfen und 

ggf. überarbeiten

• Bewertung der Steuerfreiheit / Steuerpflicht

• Finaler Bewertungsbericht und Auswertung

• Durchsicht und ggf. Klärung von Rückfragen

Vorsteuerabzug und 

anteilige Steuerschlüssel

Einnahmenbewertung

Technische Umsetzung

Tax Compliance Management 

System

• Aus der finalen Bewertung werden Handlungsfelder ersichtlich, 

z.B. Aufnahme von Tätigkeiten in Satzungen, Aufnahme von 

Steuerklauseln, Anpassung und/oder Abschluss von 

vertraglichen Grundlagen etc.

• Ermittlung von Vorsteuerabzügen: in welchen Bereichen liegen 

ausschließlich steuerpflichtige Umsätze vor, in welchen 

teilweise? → Vorsteuerschlüssel

• Umsetzung der neuen Rechtslage im System

• Aufbau des Jahres 2023 so früh wie möglich

• „Einrichtung“ § 2b UStG und Nutzung Testsystem

• Maßnahmen und Kontrollen zur Fehlervermeidung

• Dokumentation von Prüfungstätigkeiten

• Erweiterung auf andere Steuerarten
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Verknüpfung zwischen 
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Ausgangslage – verändertes steuerrechtliches 
Umfeld

Bewusstsein der Finanzbehörden für gesetzeskonformes Verhalten der Steuerpflichtigen wurde in 

den letzten Jahren beständig geschärft  → das gilt auch für die öffentliche Hand

Die stetig wachsende Komplexität des Steuersystems führt zu immer größeren Anforderungen

an die juristischen Personen des öffentlichen Rechts, z.B. im Rahmen des § 2b UStG

Auch jPdöR müssen ihre internen steuerlichen Prozesse so gestalten, dass sie den gesetzlichen  

Anforderungen gerecht werden

Die dazu notwendigen personellen, finanziellen und fachlichen Ressourcen sind jedoch häufig

nicht in ausreichendem Maße vorhanden

Zusätzlich erhöht sich diese Komplexität bei jPdöR aufgrund des weitläufigen Tätigkeitsbereichs 

sowie der häufig dezentralen Organisation

Erhöhtes Risiko von steuerlichen Verfahrensfehlern
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Erweiterung auf 

andere

Steuerarten

Verknüpfung § 2b UStG und Tax Compliance 
Management System (TCMS) 

• Umsetzung der neuen Rechtslage mit Bewertung der Einnahmen

• Ermittlung von Vorsteuerabzügen/-schlüsseln

• Technische Umsetzung bis hin zur Auswertung und USt-Voranmeldung

• Risikoermittlung und Einführung von Maßnahmen hinsichtlich weiterer 

Steuerarten, insbesondere Körperschafts-, Gewerbe-, Kapitalertrags-

und Lohnsteuer

Umsetzung des § 2b UStG als erster Schritt in Richtung TCMS

→ Praktikables TCMS mit überschaubaren weiteren Schritten umsetzbar

Steuerrichtlinie 

und weitere 

Maßnahmen

• Erstellung einer Steuerrichtlinie: grundsätzliche Regelungen hinsichtlich 

der Thematik „Steuern“

• Einführung von praktikablen Maßnahmen und Kontrollen zur 

Risikominimierung

Umsetzung 

§ 2b UStG
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TCMS – Verantwortlichkeit und Haftung

Delegierte/AbteilungsleitungOrganschaftliche Vertreter Mitwirkende

• vertretungsberechtigte Organe 

als Ganzes 

• bei Ressortverteilung das 

jeweils zuständige 

Organmitglied (§ 34 AO, § 14 

StGB, § 9 OWiG)

• Untergeordnete Mitarbeitende 

(z.B. Fachbereichsleitende, 

Leitende der Kämmerei bzw. 

Rechnungsamt, usw.), soweit 

Pflichten übertragen wurden

• Personen, die an steuerlichen 

Erklärungen mitgewirkt oder 

diese unterzeichnet haben, 

sofern sie nicht bereits nach den 

vorherigen Grundsätzen erfasst 

sind.

Sanktionsmöglichkeiten

Norm Tatbestand bzw. Rechtsfolge Sanktion

§§ 370, 378 AO Steuerhinterziehung, leichtfertige 

Steuerverkürzung

Freiheitsstrafe bis zu 10 Jahren bzw.  

bis zu 5 Jahren; 

Geldbuße bis zu 50.000 EUR

§ 130 OWIG Verletzung der Aufsichtspflicht Geldbuße bis zu 10 Mio. EUR

§ 93 AktG, § 43 

GmbHG

Persönliche Haftung der Geschäftsführung

bzw. des Vorstandes

Schadenersatz
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TCMS – Wirkung eines TCMS

„Hat der Steuerpflichtige ein innerbetriebliches Kontrollsystem 

eingerichtet, das der Erfüllung der steuerlichen Pflichten dient, kann 

dies ggf. ein Indiz darstellen, das gegen das Vorliegen eines 

Vorsatzes oder der Leichtfertigkeit sprechen kann […].“

BMF-Schreiben vom 23.05.2016  IV A 3 - S 0324/15/10001

Pflichtenwahrnehmung durch Implementierung eines TCMS

→ Umsetzung des § 2b UStG und die verbundene Dokumentation ist der 

umsatzsteuerliche Bestandteil des TCMS
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Inhalte eines Tax CMS 
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der Implementierung
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Inhalte eines Tax CMS und Vorgehensweise bei 
der Implementierung

Steuerrichtlinie Risiko-Kontroll-Matrix Prozessdokumentation

3 Säulen eines Steuerlichen Kontrollsystems

• Systematischer Risikokatalog mit 

Zuordnung der Instrumente zur 

Risikomitigierung

• Grundlage des Tax CMS und der 

organisatorischen Umsetzung

RisikokategorieRisikobereichRisikoFehlerquelle
Mandantenspezifische

Ergänzungen
RisikohöheErwartete Kontrollen 

Vorhandene 

Kontrollen

Allgemeines / OrganisationOrganisation

Operative Zuständigkeiten und 

Verantwortungsbereiche / 

Richtlinien und Handbücher

Nicht eindeutig geregelte 

Aufbauorganisation, fehlende 

Berichtswege, fehlende Definition 

der Verantwortungsbereiche, 

Richtlinien, Handbücher o.Ä. 

führen zu Unzuständigkeiten und 

dadurch ggf. zu nicht oder 

verspätet eingereichten oder 

unrichtigen Steuererklärungen / -

anmeldungen.

hoch

Aufbauorganisation/ 

Vertretungsregelungen 

Berichtswege sind eindeutig 

geregelt und dokumentiert (bspw. 

in einem Organigramm, in einer 

Steuerrichtlinie oder in einem 

Organisationshandbuch). 

Richtlinien, Handbücher, 

Arbeitsanweisungen liegen in 

angemessenem Umfang vor.

Organigramm der 

Steuerabteilung, 

Definition der 

Verantwortung der 

Steurabteilung, 

Steuerrichtlinie, 

Organisationshandbuch 

für Steuern

• Allgemeines Regelwerk und 

Bestimmung der Compliance Ziele

• Bestimmung von 

Verantwortlichkeiten und 

Vertreterregelungen.

Steuerrichtlinie

• Dokumentation der definierten 

SOLL-Prozesse und 

Schnittstellendefinition

• Steigerung der Qualität

Prozessdokumentation

ReviewErstellung
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TMCS – Inhalte des TCMS auf Grundlage des 
IDW PS 980 – Steuerrichtlinie 

TCMS-Kultur

TCMS-Ziele

TCMS-Organisation

TCMS-Risiken

TCMS-Programm

TCMS-Kommunikation

TCMS-Überwachung 
und Verbesserung

Positive Grundeinstellung und generelle Verhaltensweisen; Sensibilisierung der 

Mitarbeitende für TCMS

Festlegung von Zielen und Vorgaben für den Bereich Steuern;

Klare Definition von Verantwortlichkeiten bzgl. steuerlich relevanter

Sachverhalte

Definition von Aufgaben und Verantwortlichkeiten; Erarbeitung einer 

Steuerrichtlinie; Präzise Weisungs- und Delegationsrechte

Systematische Identifikation von Steuerrisiken; Einteilung in Risikoklassen und 

Gewichtung nach Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenshöhe

Dokumentation konkreter Maßnahmen zur Vermeidung von Regelverstößen

(z.B. Schulungen, Vier-Augen-Prinzip, Checklisten, Vertretungsregelungen etc.)

Schulung relevanter Mitarbeitende über die TCMS-Organisation (z.B. durch  

Arbeits-anweisungen); Adäquate Datenzulieferung der verschiedenen

betroffenen Stellen

Regelmäßige Überprüfung und Fortentwicklung des TCMS
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Implementierung des TCMS – unsere 
Vorgehensweise – Risiko-Kontroll-Matrix 

Phase

Inhalte

Ergebnisse

und Ziele

Bestandsaufnahme

• Sensibilisierung der 

betroffenen Mitarbeitende 

in einem Workshop

• Gemeinsame Identi-

fizierung und Doku-

mentation bestehender 

Risiken und Prozess-

abläufe

• Dokumentation 

bestehender Maß-

nahmen und Kontroll-

mechanismen

• Einordnung und Be-

wertung der identi-

fizierten Risiken

• Bewertung der vor-

handenen TCMS-

Strukturen (Richtlinien, 

Arbeitsanweisungen, etc.) 

und deren Wirkung

• Dokumentation in Form 

einer Risiko-Kontroll-

Matrix

• Abgleich Ergebnis 

Risikoanalyse mit dem 

gemeinsam erarbeiteten 

Soll-Zustand

• Empfehlungen bzgl. 

zusätzlich einzu-

richtender Maßnahmen 

und Kontrollen

• Anpassung steuerlicher 

Prozesse und 

vorhandener TCMS-

Strukturen

→ Praktikable Lösungen

• Finale Implementierung 

und Einführung der 

dokumentierten und 

aktualisierten TCMS-

Strukturen

• Handlungsempfehlung 

bzgl. eines 

Überwachungsplans

• Beratung hinsichtlich der 

ständigen 

Fortentwicklung und 

Überwachung des TCMS

• Bewusstsein für

TCMS schaffen

• Dokumentation des 

Status quo

• Überblick über den 

aktuellen Stand bzgl. 

TCMS

• Konkrete Risikoanalyse 

und Risikobewertung

• Risiko-Kontroll-Matrix 

identifiziert und doku-

mentiert Handlungsfelder

• Risikominimierung durch 

Maßnahmen

und Kontrollen, die 

identifizierte Hand-

lungsfelder abdecken

• Aktualisierte Risiko-

Kontroll-Matrix

• TCMS und Kontroll-

mechanismen sowie 

implementierte Richt-

linien entsprechen

den Vorgaben des 

IDW PS 980

• Schaffung Mehrwert

Risikoanalyse
Handlungs-

empfehlungen
Implementierung
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Mehrwert – Eindämmung häufig anzutreffende 
Schwachstellen

✓ Richtige Information an der richtigen Stelle 

zur richtigen Zeit

✓ Schnittstellenmanagement zwischen den 

Dezernaten bzw. Fachbereichen

✓ Richtiger Informationsfluss

→ alle Steuerarten

✓ Was wird im Rahmen der Steuererklärungen 

überprüft?

✓ Was wird im Rahmen der Jahresabschlusserstellung 

überprüft?

✓ Was ist Gegenstand der Betriebsprüfung?

→ Umsatzsteuer, Ertragsteuer, Lohnsteuer

✓ Verlinkung mit den für Steuern verantwortlichen 

Personen fehlt 

✓ Prozess nicht mit den steuerlichen Themen im 

Einklang

→ Insbesondere Umsatzsteuer, Ertragsteuer

Vermeintliche Kontrollsicherheit Dezentrale, nicht automatisierte Prozesse

Mängel in der Aufbauorganisation Verantwortungs- und Regelungslücken

✓ Nicht ausreichende personelle Ressourcen

✓ Fehlende und/oder falsche Kontrollen

✓ Fehlende Koordination/Übersicht/Steuerung

→ alle Steuerarten

(Steuer-)

Risiken
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